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(54) Temperaturbeständige elektrische Leitung zur Ubertragung von Daten

(57) Es wird eine temperaturbeständige elektrische
Leitung (L) zur Übertragung von Daten angegeben, die
insbesondere zum Einsatz in Kraftfahrzeugen bestimmt
ist. Sie besteht aus mindestens zwei miteinander ver-
seilten Adern (1,2) von denen jede einen von einer Iso-
lierung (4) umgebenen elektrischen Leiter (3) aufweist.
Um die Adern (1,2) herum ist ein gemeinsamer Mantel
(7) aus Isoliermaterial angebracht. Die Isolierung (4) der
Adern (1,2) besteht aus einer Schicht (9) aus aufge-
schäumtem, strahlenvernetztem Polyethylen, die von

einer nicht geschäumten Außenschicht umgeben ist,
deren Wandstärke klein ist im Verhältnis zur Wandstär-
ke der aufgeschäumten Schicht (9). Die Adern (1,2) sind
in einen Ausfüllmantel (5) aus einem thermoplastischen
Polymer oder Elastomer eingebettet, der eine etwa
kreisrunde Umfangsfläche hat. Über dem Ausfüllmantel
(5) ist ein an dessen Umfangsfläche anliegender, aus
elektrisch gut leitenden Drähten bestehender und gut
biegbarer Schirm (6) angeordnet und der aus tempera-
turbeständigem Isoliermaterial bestehende Mantel (7)
ist über dem Schirm (6) angebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine tempera-
turbeständige elektrische Leitung zur Übertragung von
Daten, insbesondere zum Einsatz in Kraftfahrzeugen,
bestehend aus mindestens zwei miteinander verseilten
Adern, von denen jede einen von einer Isolierung um-
gebenen elektrischen Leiter aufweist, und einem um die
Adern herum angebrachten, gemeinsamen Mantel aus
Isoliermaterial.
[0002] Bei Leitungen zur Übertragung von Daten sind
für deren Aufbau im wesentlichen übertragungstechni-
sche Gesichtspunkte von Bedeutung. Die Übertragung
der Daten darf nicht durch die Materialien für die elek-
trischen Leiter, für die Isolierung und für den Mantel un-
günstig beeinflußt werden. Es werden daher elektrisch
gut leitende Metalle und Isolierstoffe mit möglichst nied-
riger Dielektrizitätskonstante verwendet. Diese Bedin-
gungen gelten auch für Leitungen, die zur Datenüber-
tragung in Geräten eingesetzt werden, in denen erhöhte
Temperaturen auftreten. Ein Einsatzgebiet für diese Lei-
tungen sind beispielsweise Kraftfahrzeuge. Die hier bei-
spielsweise für Datenraten im Bereich von 1 Megabaud
vorgesehenen Leitungen müssen bei Temperaturen im
Bereich von 125 °C mindestens 3000 Stunden bestän-
dig sein. Sie müssen außerdem den rauhen Bedingun-
gen genügen, denen die Leitungen in Kraftfahrzeugen
ausgesetzt sind. Das sind beispielsweise Erschütterun-
gen und Ölverschmutzungen sowie Einflüsse von
Feuchtigkeit und Straßenschmutz. Neben den erwähn-
ten übertragungstechnischen Forderungen müssen die
Leitungen also auch vorgegebene mechanische Bedin-
gungen erfüllen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
eingangs geschilderte Leitung so zu gestalten, daß sie
alle übertragungstechnischen und mechanischen Be-
dingungen auf einfache Weise erfüllt.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst,

- daß die Isolierung der Adern aus einer Schicht aus
aufgeschäumtem, strahlenvernetztem Polyethylen
besteht, die von einer nicht geschäumten Außen-
schicht umgeben ist, deren Wandstärke klein ist im
Verhältnis zur Wandstärke der aufgeschäumten
Schicht,

- daß die Adern in einen Ausfüllmantel aus einem
thermoplastischen Polymer oder Elastomer einge-
bettet sind, der eine etwa kreisrunde Umfangsflä-
che hat,

- daß über dem Ausfüllmantel ein an dessen Um-
fangsfläche anliegender, aus elektrisch gut leiten-
den Drähten bestehender und gut biegbarer Schirm
angeordnet ist und

- daß der aus temperaturbeständigem Isoliermaterial
bestehende Mantel über dem Schirm angebracht
ist.

[0005] Diese Leitung erfüllt mit dem die Leiter der
Adern umgebenden, aufgeschäumten Polyethylen (PE)
als Isoliermaterial in Verbindung mit der dünnen Außen-
schicht alle übertragungstechnischen Anforderungen
für die Datenübertragung insbesondere in höheren Fre-
quenzbereichen, wie beispielsweise bei Übertragungs-
raten von 1 Megabaud. Die resultierende Dielektrizitäts-
konstante einer solchen Leitung kann gleich oder klei-
ner 2,1 sein. Damit sind geringe elektrische Verluste bei
der Datenübertragung gewährleistet. Die niedrige Di-
elektrizitätskonstante gilt für die ganze Leitung, da auch
das für den Ausfüllmantel eingesetzte thermoplastische
Polymer bzw. Elastomer (TPE) eine entsprechend nied-
rige Dielektrizitätskonstante hat. Das PE der Isolierun-
gen der Adern ist außerdem vernetzt. Die Adern sind
dadurch bei höheren Temperaturen, insbesondere im
Bereich von 125 °C, ohne Beschädigungs- oder Zerstö-
rungsgefahr auf Dauer einsetzbar. Die Vernetzung des
PEs mittels Strahlenvernetzung stellt sicher, daß es sei-
ne guten elektrischen Eigenschaften beibehält, da dem-
selben keine die Vernetzung unterstützenden Zusätze
beigegeben werden. Die Adern sind durch den über
dem Ausfüllmantel liegenden flexiblen Schirm gegen
äußere Störfelder abgeschirmt, so daß die Datenüber-
tragung von außen nicht störend beeinflußt werden
kann. Der Mantel sichert zusätzlich die geforderte Tem-
peraturbeständigkeit der Leitung sowie ihre Beständig-
keit gegenüber den oben erwähnten mechanischen Be-
lastungen. Die Leitung kann sogar kurzzeitig thermisch
überlastet werden, mit Temperaturen bis zu 150 °C,
ohne daß eine Zerstörung derselben befürchtet werden
muß.
[0006] Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegen-
standes sind in den Zeichnungen dargestellt.
[0007] Es zeigen:

Fig. 1 und 2 Querschnitte durch eine Leitung nach
der Erfindung in zwei unterschiedlichen Ausfüh-
rungsformen.
Fig. 3 und 4 Querschnitte durch unterschiedlich auf-
gebaute Adern der Leitung in vergrößerter Darstel-
lung.

[0008] In den in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist eine elektrische Leitung L mit zwei Adern 1 und
2 gezeigt, die miteinander verseilt sind. Die Adern 1 und
2 haben jeweils einen elektrischen Leiter 3 und eine
denselben umgebende Isolierung 4. Sie sind von einem
an den Isolierungen 4 anliegenden Ausfüllmantel 5 aus
Isoliermaterial umgeben, der eine in etwa kreisrunde
Umfangsfläche hat. Über dem Ausfüllmantel 5 liegt ein
gut biegbarer elektrischer Schirm 6, über dem ein Man-
tel 7 aus Isoliermaterial angeordnet ist. Zwischen
Schirm 6 und Mantel 7 kann gemäß Fig. 2 eine Trenn-
schicht 8 angebracht sein, die aus Isoliermaterial be-
steht.
[0009] Die Leiter 3 der Adern 1 und 2 sind vorzugs-
weise als Litzenleiter ausgeführt, beispielsweise als
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mindest siebendrähtige Litzenleiter. Sie bestehen in be-
vorzugter Ausführungsform aus Kupfer. Der Ausfüll-
mantel 5 umgibt die Adern 1 und 2 unter Anlage an der
Isolierung 4 derselben. Er füllt also auch die Zwickel zwi-
schen den beiden Adern 1 und 2 aus. Der Ausfüllmantel
5 kann beispielsweise aus einem elektrisch hochwerti-
gen thermoplastischen Polymer oder Elastomer (TPE)
bestehen. Es kann auch ein thermoplastisches Com-
pound auf der Basis von Polypropylen oder Polypropy-
len-Copolymer mit einem Anteil von Gummi zwischen
20 % und 60 % für den Ausfüllmantel 5 verwendet wer-
den. Das Material des Ausfüllmantels 5 kann massiv
oder geschäumt ausgeführt sein. Auf der etwa kreisrun-
den Umfangsfläche des Ausfüllmantels 5 liegt der elek-
trische Schirm 6 auf.
[0010] Der Schirm 6 besteht aus elektrisch gut leiten-
den Drähten. Es kann sich um Kupferdrähte oder um
verzinnte Kupferdrähte handeln. Um einen gut biegba-
ren Schirm 6 mit hoher optischer Bedeckung zu reali-
sieren, kann derselbe als Umseilung oder als Geflecht
ausgeführt sein. Die Drähte des Schirms 6 werden also
entweder mit vorgegebener Schlaglänge um den Aus-
füllmantel 5 herumgelegt oder mittels einer Flechtma-
schine um denselben herumgeformt.
[0011] Über dem Schirm 6 ist der Mantel 7 aus tem-
peraturbeständigem, vorzugsweise strahlenvernetzba-
rem Isoliermaterial angebracht. Er besteht beispielswei-
se aus Polyurethan (PU) oder Polyetherurethan
(TPE-U). Um das Abmanteln des Mantels 7 für Verbin-
dungszwecke zu erleichtern, kann über dem Schirm 6
zunächst die Trennschicht 8 aus Isoliermaterial ange-
bracht werden. Sie verhindert, daß das durch Extrusion
aufgebrachte Material des Mantels 7 zwischen die
Drähte des Schirms 6 gelangt, was eine Art Veranke-
rung zwischen Mantel 7 und Schirm 6 bewirken würde.
Die Trennschicht 8 besteht beispielsweise aus einem
Vließ.
[0012] Die Isolierung 3 der Adern 1 und 2 besteht ge-
mäß Fig. 3 und 4 im wesentlichen aus einer Schicht 9
aus aufgeschäumtem, strahlenvernetztem Polyethylen
(PE). Die Schicht 9 ist von einer massiven, also nicht
geschäumten Außenschicht 10 bzw. 11 aus Isolierma-
terial umgeben, deren Wandstärke klein ist im Verhältnis
zur Wandstärke der aufgeschäumten Schicht 9. Die Au-
ßenschicht 10 kann gemäß Fig. 3 eine glatte Außenhaut
des aufgeschäumten PEs sein, die beispielsweise
durch kühlende Kalibrierung der aufgeschäumten
Schicht 9 entsteht. Die Außenchicht 11 kann nach Fig.
4 auch auf die aufgeschäumte Schicht 9 extrudiert sein.
Sie ist gegen hohe Temperaturen beständig und kann
in halogenfreier Ausführung aus Polyetheretherketon
(PEEK) bestehen. In bevorzugter Ausführungsform wird
für die Außenschicht 11 Ethylentetrafluorethylen (ET-
FE) eingesetzt.
[0013] Die Leitung L wird beispielsweise wie folgt her-
gestellt:
[0014] Die Adern 1 und 2 werden vorgefertigt. Dabei
wird ihre Schicht 9 aus aufgeschäumtem PE in einer

Strahlenvernetzungsanlage vernetzt. Die beiden Adern
1 und 2 - es können auch mehr als zwei Adern sein -
werden dann miteinander verseilt. Bei reversierender
Verseilung (S/Z-Verseilung) können im gleichen Ar-
beitsgang der Ausfüllmantel 5 mittels eines Extruders
aufgebracht, der Schirm 6 aufgeseilt oder aufgefloch-
ten, die Trennschicht 8 gegebenenfalls um den Schirm
6 herumgeformt und abschließend der Mantel 7 mittels
eines Extruders aufgebracht werden. Die fertige Leitung
L wird dann gegebenenfalls durch eine Strahlenvernet-
zungsanlage geführt, in welcher das Material des Man-
tels 7 vernetzt wird.

Patentansprüche

1. Temperaturbeständige elektrische Leitung zur
Übertragung von Daten, insbesondere zum Einsatz
in Kraftfahrzeugen, bestehend aus mindestens
zwei miteinander verseilten Adern, von denen jede
einen von einer Isolierung umgebenen elektrischen
Leiter aufweist, und einem um die Adern herum an-
gebrachten gemeinsamen Mantel aus Isoliermate-
rial, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Isolierung (4) der Adern (1,2) aus einer
Schicht (9) aus aufgeschäumtem, strahlenver-
netztem Polyethylen besteht, die von einer
nicht geschäumten Außenschicht (10,11) um-
geben ist, deren Wandstärke klein ist im Ver-
hältnis zur Wandstärke der aufgeschäumten
Schicht (9),

- daß die Adern (1,2) in einen Ausfüllmantel (5)
aus einem thermoplastischen Polymer oder
Elastomer eingebettet sind, der eine etwa
kreisrunde Umfangsfläche hat,

- daß über dem Ausfüllmantel (5) ein an dessen
Umfangsfläche anliegender, aus elektrisch gut
leitenden Drähten bestehender und gut biegba-
rer Schirm (6) angeordnet ist und

- daß der aus temperaturbeständigem Isolier-
material bestehende Mantel (7) über dem
Schirm (6) angebracht ist.

2. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Isolierung (3) der Adern (1,2) aus einer
durch eine glatte Außenhaut als Außenschicht (10)
abgeschlossenen Schicht (9) aus physikalisch auf-
geschäumtem, vernetztem Polyethylen besteht.

3. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Isolierung (3) der Adern (1,2) aus der
Schicht (9) aus aufgeschäumtem, strahlenvernetz-
tem Polyethylen und einer dieselbe umgebenden
Außenschicht (11) aus massivem Ethylentetrafluo-
rethylen besteht.

4. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
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durch gekennzeichnet, daß der Ausfüllmantel (5)
aus einem elektrisch hochwertigen thermoplasti-
schen Polymer oder Elastomer besteht.

5. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ausfüllmantel (5)
aus einem thermoplastischen Compound auf der
Basis von Polypropylen oder Polypropylen-Copoly-
mer mit einem Anteil von Gummi zwischen 20 %
und 60 % besteht.

6. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ausfüllmantel (5)
massiv ausgeführt ist.

7. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ausfüllmantel (5)
geschäumt ausgeführt ist.

8. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schirm (6) aus
Kupferdrähten besteht.

9. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schirm (6) aus
verzinnten Kupferdrähten besteht.

10. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schirm (6) als
Umseilung ausgeführt ist.

11. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schirm (6) als Ge-
flecht ausgeführt ist.

12. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß über dem Schirm (6)
eine ihrerseits vom Mantel (7) umgebene Trenn-
schicht (8) aus Isoliermaterial angebracht ist.

13. Leitung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, daß die Trennschicht (8) aus einem Vließ be-
steht.

14. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß der Mantel (7) aus ei-
nem Polyetherurethan besteht.

15. Leitung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daß das Material des Mantels (7) strahlenver-
netzt ist.
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